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Einleitung und Verlauf der Untersuchung

Die Religionsfreiheit bildet eine der wichtigsten Grundlagen für eine funk-
tionierende Demokratie.1 So bezeichnet der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte diese als „Grundpfeiler einer Demokratischen Gesellschaft“.
Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Religionsfreiheit durch viele Vor-
schriften sowohl auf regionaler als auch auf universeller Ebene gewährleistet 
werden soll.2 Spricht man von der Religionsfreiheit, gilt es zwischen dem 
oftmals angeführtem Begriff der religiösen Toleranz, und dem der Religions-
freiheit klar zu differenzieren.3 Heiner Bielefeldt gelingt es, den Unterschied 
plastisch hervorzuheben:

„Während die Toleranz obrigkeitlich gewährt (oder auch versagt wurde), bezeichnet 
die Religionsfreiheit einen unveräußerlichen Rechtsanspruch der Menschen; während 
sich die Toleranz auf einen begrenzten Kreis religiöser Gruppen erstreckte, ist der An-
spruch der Religionsfreiheit universalistisch gedacht und steht jedem Menschen zu; 
und während im Rahmen einer Politik religiöser Toleranz Rangabstufungen zwischen 
unterschiedlichen Religionsgemeinschaften möglich blieben, ist das Menschenrecht 
auf Religionsfreiheit mit dem Anspruch diskriminierungsfreier Gewährleistung ver-
bunden.“4

Im Rahmen der Klärung der Begrifflichkeit der Religionsfreiheit ist außerdem 
zu beachten, dass das Menschenrecht der Religionsfreiheit auch „nichttheis-

1 J. Meyer-Ladewig (Hrsg.), Europäische Menschenrechtskonvention, Art. 9 Rn. 1; siehe 
auch EGMR, Urt. v. 25. 5. 1993, Nr. 14307/88 – Kokkinakis v. Greece, Rn. 31: „As enshrined 
in Article 9, freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations of a „de-
mocratic society“ within the meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one 
of the most vital elements that go to make up the identities of believers and their conception 
of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned. 
The pluralism indissociable from a democratic society, which has been dearly won over the 
centuries, depends on it.“ Dazu C. Walter, Religiöse Freiheit als Gefahr? Eine Gegenrede, 
DVBl. 2008, S. 1073 ff. (1075).

2 Für eine historische Beleuchtung religöser Rechte: B. Tierney, Religious Rights: An 
Historical Perspective, in: J. D. van der Vyver/J. Witte (Hrsg.), Religious Human Rights in 
Global Perspective: Religious Perspectives, S. 17 ff.; zusammenfassend zur historischen Ent-
wicklung des Religionsverfassungsrechts P. Unruh, Religionsverfassungsrecht, S. 27 ff.

3 Siehe dazu ausführlich H. Bielefeldt, Religionsfreiheit als Menschenrecht. Ein klas-
sisches Menschenrecht in der Kontroverse, in: ders./V. Deile/B. Hamm/F.-J. Hutter/S. Kur-
tenbach/H. Tretter (Hrsg.), Jahrbuch Menschenrechte 2009: Religionsfreiheit, S. 58 ff. (64).

4 H. Bielefeldt, ebda., S. 58 ff. (64).
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tische Weltanschauungen“5 umfasst und somit die Freiheitsverbürgung der 
Religion und Weltanschauung in Rede steht.6 Ein Schutz kommt der Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit unter anderem durch den in dieser Arbeit im Mit-
telpunkt stehenden Art. 18 des Paktes für bürgerliche und politische Rechte, 
durch Art. 9 EMRK sowie anderen regionalen Menschenrechtsverträgen zu. 
Im innerstaatlichen Bereich wird sie in Deutschland durch das schrankenlos 
gewährte Grundrecht des Art. 4 GG gewährleistet. Das besondere der Re-
ligionsfreiheit im Kontext des internationalen Menschenrechtsschutzsystems 
stellt deren Spannungsverhältnis zum internationalen Menschenrechtsschutz-
system dar.7 So ist die Religionsfreiheit selbst ein verbürgtes Menschenrecht, 
ihre Ausübung kann aber ihrerseits – falsch verstanden – die Gewährleistung 
anderer Menschenrechte in einem besonderen Maße gefährden.8 Es sollte aber 
an dieser Stelle betont werden, dass die Religionsfreiheit als solche nicht als 
Gefahr einzustufen ist, sondern lediglich von einzelnen Formen des Gebrauch-
machens Gefahren ausgehen können.9 Diese Differenzierung ist vor allem für 
die Verortung der Spannungsverhältnisse zwischen der Religionsfreiheit und 
anderen zu schützenden Menschenrechten von Bedeutung: Die Möglichkeit 

5 H. Bielefeldt, ebda., S. 66; siehe auch ders., Öffentliche Anhörung: Religionsfreiheit 
und europäische Identität, Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Deutscher 
Bundestag 17. Wahlperiode, Wortprotokoll Protokoll Nr. 17/23 vom 27. 10. 2010, S. 7, verfüg-
bar unter: http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a17/anhoerungen/Religions 
freiheit/Wortprotokoll.pdf.

6 So H. Bielefeldt, Religionsfreiheit als Menschenrecht. Ein klassisches Menschen-
recht in der Kontroverse, in: ders./V. Deile/B. Hamm/F.-J. Hutter/S. Kurtenbach/H. Tretter 
(Hrsg.), Jahrbuch Menschenrechte 2009: Religionsfreiheit, S. 58 ff. (66); der auch auf den im 
englischen Sprachgebrauch verwendeten Ausdruck „freedom of religion or belief“ verweist; 
ausführlich zum Streitstand hinsichtlich der abstrakten Begrifflichkeiten Religion- und Welt-
anschauungsfreiheit K.-H. Kästner, Hypertrophie des Grundrechts auf Religionsfreiheit? 
Über das Verhältnis der Religions- und Weltanschauungsfreiheit zum Geltungsanspruch des 
allgemeinen Rechts, JZ 1998, S. 974 ff.; K. Groh, Staatlicher Schutz der Religionsfreiheit 
und das Problem der Definition von Religion, in: H. Bielefeldt/V. Deile/B. Hamm/F.-J. Hut-
ter/S. Kurtenbach/H. Tretter (Hrsg.), Jahrbuch Menschenrechte 2009: Religionsfreiheit, 
S. 78 ff.; A. v. Campenhausen, Religionsfreiheit, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch 
des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VII, § 157, Rn. 60; M. Morlok, Kom-
mentierung von Art. 4, in: H. Dreier (Hrsg.), GG Kommentar Band 1, Rn. 62; S. Stavros, 
Freedom of Religion and Claims for Exemption from Generally Applicable, Neutral Laws: 
Lessons from Across the Pond?, EHRLR 2 (1997), S. 607 ff. (609 f.).

7 Siehe auch E. Hilgendorf, Religion, Gewalt und Menschenrechte, in: H. Dreier/E. Hil-
gendorf (Hrsg.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, S. 169 ff. (171).

8 Kritische Betrachtung des (Spannungs-)Verhältnisses von Religion und Menschen-
rechte: E. Hilgendorf, ebda., S. 169 ff. Dazu auch H. Dreier, Religion und Verfassungsstaat 
im Kampf der Kulturen, in: H. Dreier/E. Hilgendorf (Hrsg.), Kulturelle Identität als Grund 
und Grenze des Rechts, S. 11 ff. (25), der hervorhebt, dass in bestimmten Bereichen des Kon-
flikts von Religion und Menschenrechten eine „Erosion des Bewußtsein für das Proprium 
grundrechtlicher Freiheitsgarantien“ droht.

9 So ausführlich C. Walter, Religiöse Freiheit als Gefahr? Eine Gegenrede, DVBl. 2008, 
S. 1073 ff. (1073).
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solcher Gefahren darf nicht herangezogen werden, um den Schutzbereich der 
Religionsfreiheit einzuengen, sondern diesen ist auf der Schrankenebene zu 
begegnen.10 Auch der Menschenrechtsausschuss neigt bedauerlicherweise 
gelegentlich dazu, die Religionsfreiheit in ihrem Schutzbereich frühzeitig ein-
zuschränken.11

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Spruchpraxis des Menschenrechtsaus-
schusses bezüglich der Religionsfreiheit untersucht werden. Ein Ziel soll 
dabei sein, Leitlinien für die Spruchpraxis des Menschenrechtsausschusses zu 
Fragen der Religionsfreiheit zu entwickeln und darzustellen. Die konkreten 
Fälle des Ausschusses bieten eine geeignete Grundlage, um der Bedeutung der 
Religionsfreiheit vor dem Hintergrund des Art. 18 IPbpR Kontur zu verleihen 
und einen gemeinsamen Standard der Religionsfreiheit im internationalen 
Menschenrechtsschutzsystem zu eruieren und weiterzuentwickeln.12 Dabei 
soll die Rolle des Individualbeschwerdeverfahrens des Ausschusses nicht nur 
isoliert, sondern vor dem Hintergrund des gesamten internationalen Menschen-
rechtsschutzsystems dargelegt werden. Insbesondere soll auch die Bedeutung 
der Entscheidungen, vor allem jene bezüglich der Religionsfreiheit, bezogen 
auf die europäische Ebene herausgearbeitet werden. Die Entscheidungen des 
Ausschusses in der Sache werden nach der deutschen Übersetzung des 1. Fa-
kultativprotokolls als Auffassungen bezeichnet, 13 so dass in der vorliegenden 
Arbeit sowohl der (Ober-)Begriff Entscheidungen oder Stellungnahmen14 als 
auch der Terminus Auffassungen verwendet wird. Die Verwendung des Be-
griffs Stellungnahme impliziert zugleich, dass nicht nur Entscheidungen in 
der Sache, sondern auch solche zur Zulässigkeit beleuchtet werden. Die Recht-
sprechung des Menschenrechtsausschusses bezüglich der Religionsfreiheit 
ist noch nicht gänzlich ausgewertet. Insbesondere neuere Entscheidungen des 
Menschenrechtsausschusses wurden bisher kaum oder gar nicht untersucht.15 
In diesem Zusammenhang soll zum einen auf das Verhältnis des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte zu der Erklärung über 
die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund 

10 Eingehend dazu C. Walter, ebda., S. 1074.
11 Siehe dazu unter Kap. 2, A III 1 c.
12 Zu der Bedeutung der Entscheidungen quasi-justizieller Organe – insbesondere des 

Ausschusses im Allgemeinen: D. L. Donoho, Autonomy, Self-Governance, and the Margin 
of Appreciation: Developing a Jurisprudence of Diversity within Universal Human Rights, 
Emory Int.’l L. Rev. 15 (2001), S. 391 ff. (439).

13 B. Schäfer, Die Individualbeschwerde nach dem Fakultativprotokoll zum Zivilpakt, 
S. 38.

14 Siehe zur Begriffsbestimmung und dem rechtlichen Status unter Kap. 1, A I und 
Kap. 1 A IV.

15 Dass es sehr wenig Literatur zum konkreten „case law“ gibt, hebt auch Ghandhi her-
vor (Stand der Aussage jedoch 1986): P. R. Ghandhi, The Human Rights Committee and the 
Right of Individual Communication, BYBIL 57 (1986), S. 201 ff. (214), Fn. 29.
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der Religion und Überzeugung eingegangen werden. Zum anderen gilt es zu 
untersuchen, wie sich das Verhältnis des Mandats des Sonderberichterstatters 
über Religions- und Glaubensfreiheit zu dem Internationalen Pakt und dem 
Menschenrechtsausschuss gestaltet. Dabei steht die Frage im Vordergrund: 
Haben sich Leitlinien eines internationalen Religionsverfassungsrechts 
herausgebildet? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich aus-
machen? Der Begriff „Religionsverfassungsrecht“ stellt dabei eine moderne 
Terminologie dar.16 Ihm ist – im Gegensatz zum Staatskirchenrecht – eine 
größere Offenheit immanent, insbesondere gegenüber „Religionen, denen eine 
Struktur einer „Kirche“ fremd ist“17.18 Der Terminus Religionsverfassungs-
recht ist damit den Anforderungen im internationalen Kontext gewachsen 
und daher vorzugswürdig.19 Zur Abrundung werden Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesverfassungs-
gerichts herangezogen, um Parallelen und Unterschiede aufzeigen zu können, 
mithilfe derer eine deutlichere Konturierung der Dogmatik des Ausschusses 
ermöglicht werden soll. Die Arbeit zum Schutz der Religionsfreiheit durch das 
Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen soll die erste exemplarische 
Gesamtdarstellung des völkerrechtlichen Schutzes der Religionsfreiheit auf 
UN-Ebene liefern. Aufgrund des umfangreichen Fallmaterials mit Bezug zur 
Religionsfreiheit im internationalen Menschenrechtsschutzsystem kann ein 
Anspruch auf Vollständigkeit nicht erhoben werden. Eine Vollständigkeit ist 
jedoch nicht erforderlich, um Parallelen und Unterschiede in der Praxis der 
„Menschenrechtsorgane“ ausmachen und analysieren zu können. Im Vor-
dergrund der Arbeit steht stets die Praxis des Menschenrechtsausschusses in 
der Form, in der sie in seinen Entscheidungen Ausdruck gefunden hat. Die 
zahlreichen Berichte des Ausschusses werden nur vereinzelt herangezogen. 

16 F. Wittreck, Religionsverfassungsrecht als Kompaß einer modernen Religionspolitik?, 
in: D. Bogner/ M. Heimbach-Steins (Hrsg.), Freiheit – Gleichheit – Religion, S. 53 ff. (54); 
C. Walter, Religionsverfassungsrecht in vergleichender und internationaler Perspektive, 
S. 17 ff.; ausführlich hinsichtlich einer Differenzierung: C. Walter, Staatskirchenrecht oder 
Religionsverfassungsrecht?, in: R. Grote/T. Marauhn (Hrsg.) Religionsfreiheit zwischen 
individueller Selbstbestimmung, Minderheitenschutz und Staatskirchenrecht – Völker- und 
verfassungsrechtliche Perspektiven, S. 215 ff.; zu der damit einhergehenden Einräumung 
der Priorität der „Verfassung“ gegenüber dem Staat: H. Hofmann, Von der Staatssoziologie 
zu einer Soziologie der Verfassung?, in: H. Dreier (Hrsg.), Rechtssoziologie am Ende des 
20. Jahrhunderts, S. 180 ff.

17 F. Wittreck, ebda., S. 53 ff. (54); C. Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsver-
fassungsrecht?, in: R. Grote/T. Marauhn (Hrsg.) Religionsfreiheit zwischen individueller 
Selbstbestimmung, Minderheitenschutz und Staatskirchenrecht – Völker- und verfassungs-
rechtliche Perspektiven, S. 215 f. (217).

18 F. Wittreck, ebda., 53 ff. (S. 54).
19 Kritisch dazu C. Waldhoff, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht. Ein-

wirkungen des Völker- und Europarechts, in: H. M. Heinig/C. Walter (Hrsg.), Staatskir-
chenrecht oder Religionsverfassungsrecht? Ein begriffspolitischer Grundsatzstreit, S. 251 ff. 
(252 ff.).



Einleitung und Verlauf der Untersuchung 5

Hervorzuheben ist, dass die folgenden Untersuchungen nur eine Moment-
aufnahme abbilden können, da sich die Entwicklung der Religionsfreiheit auf 
der internationalen, europäischen und nationalen Ebene in einem ständigen 
Fluss befindet. Bei der Untersuchung wird insbesondere nach der im Weiteren 
aufgezeichneten Reihenfolge vorgegangen werden. Zunächst erfolgt eine all-
gemeine Darstellung der Ausgestaltung des UN-Menschenrechtsausschusses 
(Kapitel 1) um daran anschließend eine detaillierte Untersuchung der Spruch-
praxis des Ausschusses mit Bezug zur Religionsfreiheit vorzunehmen (Kapitel 
2). Zur Vereinfachung der Darstellung erfolgt eine Strukturierung basierend 
auf dem Aufbau des Art. 18 IPbpR: A) Schutzbereich der Religionsfreiheit 
B) Schranken der Religionsfreiheit C) Erziehungsrecht der Eltern. Daran an-
schließend wird das Vorliegen einer Schutzpflichtendogmatik (D), die Diskri-
minierung aufgrund der religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung (E) 
und die Überschneidungen der Religionsfreiheit mit anderen Menschenrechten 
(F) eruiert. In Kapitel 3 folgt eine Darstellung der auf europäischer Ebene ge-
borenen Rechtsfigur der „Margin of Appreciation“ und deren Bedeutung in der 
Praxis des UN-Menschenrechtsausschusses – stets das Augenmerk gerichtet 
auf die Religionsfreiheit.





Kapitel 1

Der UN-Menschenrechtsausschuss

Die Überwachung der Einhaltung der menschenrechtlichen Vertragspflichten 
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte durch die 
Staaten obliegt dem nach Maßgabe des Art. 28 IPbpR gegründeten Menschen-
rechtsausschuss.1 Aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gingen 
die beiden Internationalen Pakte der Vereinten Nationen hervor; die zusammen 
mit der AEMR die „International Bill of Rights“, den Grundrechtskatalog der 
internationalen Staatengemeinschaft bilden.2 Der Internationale Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte soll hier als wichtigster internationaler 
Menschenrechtsvertrag im Vordergrund stehen. Die Spezialvorschrift zum 
Schutz des Menschenrechts der Religionsfreiheit ist im Internationalen Pakt 
für bürgerliche und politische Rechte in Art. 18 geregelt.3 Das Recht auf Re-
ligionsfreiheit ist ein fundamentales Recht.4 Weitere bezüglich der Religions-
freiheit relevante Vorschriften sind Art. 20, Art. 26 und Art. 27 IPbpR. Der 
Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 
1966 ist erst am 23. März 1976 in Kraft getreten.5 Das gleiche gilt für das 
ebenfalls am 19. Dezember 1966 angenommenem Fakultativprotokoll zu dem 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte.6 Die besondere 
Bedeutung des Pakts liegt darin, dass er zum ersten Mal auf globaler Ebene 
völkerrechtliche Rechtsbindungen bezüglich des internationalen Menschen-

1 M. Nowak, Einführung in das internationale Menschenrechtssystem, S. 94; D. McGol-
drick, The Human Rights Committee: Its Role in the Development of the International Cove-
nant on Civil and Political Rights, S. 44; Y. Tyagi, The UN Human Rights Committee, S. 59.

2 W. Kälin/J. Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, S. 45; E. Riedel, Der interna-
tionale Menschenrechtsschutz. Eine Einführung, in: Bundeszentrale für politische Bildung 
(Hrsg.), Menschenrechte: Dokumente und Deklarationen, S. 11 ff. (18).

3 O. Kimminich, Religionsfreiheit als Menschenrecht. Untersuchung zum gegenwärti-
gen Stand des Völkerrechts, S. 101.

4 J. Bair, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit aus dem Blickwinkel des 
Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen, in: K. Breitsching/W. Rees (Hrsg.), 
Recht – Bürge der Freiheit. Festschrift für Johannes Mühlsteiger SJ zum 80. Geburtstag, 
S. 43 ff. (49).

5 Internationale Quelle: UN-Treaties Series Vol. 999, S. 171 ff.; BGBl. 1973 II S. 1534, 
BGBl. 1976 II S. 1068.

6 Internationale Quelle: UN-Treaties Series Vol. 999, S. 302; BGBl. 1992 II, S. 1247; zur 
geschichtlichen Entwicklung: Y. Tyagi, The UN Human Rights Committee, S. 18 ff., 60 ff.; 
B. Graefrath, Menschenrechte und internationale Kooperation, S. 9 ff.


